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§ 38.

Eine .nanzielle Unterstützung durch ein Unternehmen einer Gruppe aufgrund einer Vereinbarung über

gruppeninterne .nanzielle Unterstützung darf nach Maßgabe der §§ 39 bis 43 nur gewährt werden, wenn die

folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden:

1. 1.Es bestehen begründete Aussichten, dass die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens der Gruppe, das

Empfänger der Unterstützung ist, durch die gewährte Unterstützung in wesentlichem Umfang behoben werden;

2. 2.mit der Gewährung der finanziellen Unterstützung wird bezweckt, die finanzielle Stabilität der Gruppe als

Ganzes oder eines Unternehmens der Gruppe zu erhalten oder wiederherzustellen, und sie liegt im Interesse des

die finanzielle Unterstützung gewährenden Unternehmens der Gruppe;

3. 3.die finanzielle Unterstützung wird zu bestimmten Bedingungen, einschließlich einer Gegenleistung gemäß § 33

Abs. 3 gewährt;

4. 4.aufgrund der den Geschäftsleitern des die finanzielle Unterstützung gewährenden Unternehmens der Gruppe

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Gewährung einer finanziellen Unterstützung vorliegenden Informationen

besteht die begründete Erwartung, dass das die Unterstützung empfangende Unternehmen der Gruppe die

Gegenleistung für die gewährte Unterstützung entrichten wird und dass es – für den Fall, dass die Unterstützung

in Form eines Darlehens gewährt wurde – dieses Darlehen zurückzahlen wird. Wird die Unterstützung in Form

einer Garantie oder sonstigen Sicherheit gewährt, gelten für die Verbindlichkeiten, die dem Empfänger entstehen,

dieselben Bedingungen, die entstehen würden, wenn die Garantie oder die Sicherheit in Anspruch genommen

wird;

5. 5.durch die Gewährung der finanziellen Unterstützung würde die Liquidität oder Zahlungsfähigkeit des die

Unterstützung gewährenden Unternehmens der Gruppe nicht gefährdet;

6. 6.durch die Gewährung der finanziellen Unterstützung würde keine Bedrohung für die Finanzstabilität im

Mitgliedstaat des die finanzielle Unterstützung gewährenden Unternehmens der Gruppe entstehen;

7. 7.das die finanzielle Unterstützung gewährende Unternehmen der Gruppe erfüllt zum Zeitpunkt der

Bereitstellung der Unterstützung die Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU in Bezug auf Eigenmittel oder

Liquidität sowie sonstige gemäß Art. 104 Abs. 2 der Richtlinie 2013/36/EU gestellte Anforderungen, und die

Gewährung der finanziellen Unterstützung führt nicht dazu, dass das Unternehmen der Gruppe gegen diese

Anforderungen verstößt, es sei denn, es wurde von der für die Beaufsichtigung – auf Einzelbasis – des

Unternehmens, das die Unterstützung gewährt, verantwortlichen zuständigen Behörde dazu ermächtigt;

8. 8.das die finanzielle Unterstützung gewährende Unternehmen der Gruppe erfüllt zum Zeitpunkt der

Bereitstellung der Unterstützung die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der

Richtlinie 2013/36/EU in Bezug auf Großkredite, einschließlich nationaler Rechtsvorschriften über die Ausübung

der darin vorgesehenen Optionen, und die Gewährung der finanziellen Unterstützung führt nicht dazu, dass das

Unternehmen der Gruppe gegen diese Anforderungen verstößt, es sei denn, es wurde von der für die

Beaufsichtigung – auf Einzelbasis – des Unternehmens der Gruppe, das die Unterstützung gewährt,

verantwortlichen zuständigen Behörde dazu ermächtigt;

9. 9.durch die Gewährung der finanziellen Unterstützung würde die Abwicklungsfähigkeit des die Unterstützung

gewährenden Unternehmens der Gruppe nicht beeinträchtigt.
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